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Recht und Gesetz LT 14/90

Motorfahrzeughaftpflicht
gilt auch für Skipistenfahrzeuge

Hoffen wir, dass der Schnee im
kommenden Winter wieder
reichlich fällt, damit sich auch
die Verdienstmöglichkeiten
rund um den Skisport wieder
besser gestalten. Für unsere
Leser aus dem Berggebiet dürfte

der folgende Beitrag unseres
Bundesgerichtskorrespondenten

von einigem Interesse sein,
worin die Haftungsfrage im
Umgang mit Pistenfahrzeugen
nach den strengen Massstäben
des Strassenverkehrsgesetzes
beurteilt wird. (Red.)

Als Motorfahrzeug im Sinne des
Strassenverkehrsgesetzes (SVG)
gilt auch ein motorisiertes Rau-
pen-Skipistenfahrzeug. Die
Verursachungshaftpflicht, welche
deas SVG dem Motorfahrzeughalter

auferlegt, gilt auch, wenn
ein derartiges Pistenfahrzeug
einen Unfall ausserhalb der
öffentlichen Strasse, nämlich auf
einer Skipiste, verursacht. Der
haftpflichtige Halter war im
vorliegenden Fall ein
Sesselbahnunternehmen.

Die Rechtslehre, welche einhellig
in einem motorisierten
Raupenfahrzeug zum Anlegen und Unterhalten

von Skipisten ein
Motorfahrzeug gemäss Art. 7 Abs. 1

SVG erblickt, ist von der I. Zivilabteilung

des Bundesgerichtes
bestätigt worden. Es hatte in einem
Berufungsverfahren einen tödlichen

Zusammenstoss zwischen
einem geübten Skifahrer und
einem solchen, in einem Pisten-
engpassunvermutet auftauchenden

Vehikel zu beurteilen. Es
nahm diese Beurteilung nach der
Motorfahrzeughalterhaftpflicht
vor, obschon der Unfallort keine
öffentliche Strasse war.

Betriebsgefahr verwirklicht
Die besondere Gefahr, die mit
dem Betrieb eines solchen
Motorfahrzeugsverbunden ist, hatte
sich nach der Auffassung des
Bundesgerichtes verwirklicht. Es
hatte den Engpass unvermutet
praktisch versperrt, als der
Skifahrer diesen befahren wollte.
Dessen Ausweichversuche
verhinderten den Zusammenstoss
nicht. Die kantonale Vorinstanz,
welche den nächsten
Familienangehörigen des Getöteten
Schadenersatz und Genugtuung
zugebilligt hatte, hatte somit richtig

geurteilt. Die Vorinstanz hatte

eine Befreiung der Fahrzeughalterin,

eines Sesselbahnunternehmens,

von der Haftung abgelehnt.
Die Befreiung wäre laut Art. 9 Abs.
1 SVG möglich gewesen, wenn
die Halterin nachgewiesen hätte,
dass der Geschädigte den Unfall
durch grobes Verschulden verursacht

hätte, wobei aber die Halterin

bzw. ihr Fahrzeugführer
(gemäss Art. 58 Abs. 4 SVG haftet der
Halter für das Verschulden des
Führers wie für eigenes) hätte
schuldfrei sein müssen. Den Führer

traf hier aber die Schuld, die
Skifahrer nicht in geeigneter Weise,

etwa durch Aufstellen eines
Gefahrensignals, auf das
unvorhersehbare Risiko aufmerksam
gemacht zu haben. (Urteil 4C.
235/1989 vom 17. April 1990).

Dr. R.B.
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